
 

 

 
 

 

 

 

Commerzbank Aktiengesellschaft 

 

Frankfurt am Main 

 

Veröffentlichung gemäß   

§ 113 Abs. 3 Satz 5 i.V.m. § 120a Abs. 2 AktG 

(Votum zum Aufsichtsratsvergütungssystem) 

 

Die ordentliche Hauptversammlung der Commerzbank Aktiengesellschaft hat am 

15. Mai 2025 entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat das in der 

Einberufung zu dieser Hauptversammlung dargestellte System zur Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder, das in § 15 der Satzung geregelt ist, einschließlich der 

Neufassung der Absätze 1, 2 und 9 des § 15 der Satzung, mit einer Mehrheit von 

97,86% beschlossen. Der Wortlaut des Beschlusses und des ab 1. Januar 2026 

geltenden Vergütungssystems ergibt sich aus Tagesordnungspunkt 8 der im 

Bundesanzeiger vom 4. April 2025 veröffentlichten Tagesordnung der ordentlichen 

Hauptversammlung der Commerzbank Aktiengesellschaft am 15. Mai 2025. 

 

Beschluss und Vergütungssystem werden nachfolgend noch einmal wiedergegeben: 

 

8. Beschlussfassung über das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

und über Satzungsänderungen zur Aufsichtsratsvergütung 

 

 Das von der Hauptversammlung vom 11. Mai 2022 beschlossene und seit dem 1. Januar 

2022 geltende System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll geändert und daher 

von der Hauptversammlung gemäß § 113 Absatz 3 AktG erneut beschlossen werden. 

 



 

 
 

 

 Grundlage der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist § 15 der Satzung. Er hat derzeit 

folgenden Wortlaut:  

 

„(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche Vergütung in Höhe 

von Euro 80.000,00. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Dreifache, sein 

Stellvertreter das Doppelte dieser Vergütung.  

 

(2) Für die Mitgliedschaft in einem Aufsichtsratsausschuss, der mehrmals im 

Kalenderjahr tagt, erhalten die Ausschussmitglieder zusätzlich eine Vergütung von 

jährlich Euro 30.000,00. Der Ausschussvorsitzende erhält jeweils das Doppelte dieser 

Beträge. 

 

(3) Hat ein Mitglied des Aufsichtsrats mehrere der in Absatz 2 genannten 

Ämter inne, so werden höchstens drei dieser Ämter vergütet. Dafür werden die drei 

am höchsten vergüteten Ämter herangezogen. Die Vergütung für jedes weitere Amt in 

einem Aufsichtsratsausschuss ist damit abgegolten. 

 

(4) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres 

dem Aufsichtsrat beziehungsweise einem Aufsichtsratsausschuss angehört haben, 

erhalten für dieses Geschäftsjahr eine im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung nach 

den Absätzen 1 bis 3. 

 

(5) Darüber hinaus erhält jedes Aufsichtsratsmitglied ein Sitzungsgeld in 

Höhe von Euro 1.500,00 je (persönlicher oder virtueller) Teilnahme an einer Sitzung 

oder Telefonkonferenz des Aufsichtsrats oder eines Aufsichtsratsausschusses. Für 

mehrere Sitzungen oder Telefonkonferenzen, die an einem Tag stattfinden, wird das 

Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 

 

(6) Die Vergütung nach den Absätzen 1 bis 3 und das Sitzungsgeld sind 

jeweils zum Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. 

 

(7) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die durch die 

Ausübung des Amts entstehenden Auslagen und eine etwaige auf die Vergütung oder 



 

 
 

 

den Auslagenersatz entfallende Umsatzsteuer. Außerdem werden für jedes Mitglied 

des Aufsichtsrats etwaige nach ausländischen Gesetzen für die Aufsichtsratstätigkeit 

entstehende Arbeitgeberbeiträge für Sozialversicherungen bezahlt. Dem 

Aufsichtsratsvorsitzenden werden in angemessenem Umfang personelle und 

sachliche Ausstattung zur Verfügung gestellt sowie insbesondere Reisekosten für 

durch seine Funktion veranlasste Repräsentationsaufgaben und Kosten für aufgrund 

seiner Funktion gebotene Sicherheitsmaßnahmen erstattet. 

 

(8) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine von der Gesellschaft in 

angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung mit 

Selbstbehalt einbezogen. Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats besteht darüber 

hinaus Unfallversicherungsschutz in angemessener Höhe. Die Prämien hierfür 

entrichtet jeweils die Gesellschaft. 

 

(9) Die vorstehenden Regelungen sind erstmals für das am 1. Januar 2022 

beginnende Geschäftsjahr anwendbar und ersetzen ab diesem Zeitpunkt die bisherige 

Satzungsregelung.“ 

 

 Die derzeit gültige Satzung ist im Internet unter www.commerzbank.de/hv verfügbar. 

Die sich aufgrund der Satzungsregelung ergebende Vergütung der einzelnen 

Aufsichtsratsmitglieder wird zudem im Vergütungsbericht dargestellt, der von der 

Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter www.commerzbank.de/hv im 

Abschnitt „Unterlagen zur Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6“ zugänglich ist.  

 

Das Vergütungssystem des Aufsichtsrats ist nachfolgend entsprechend §§ 87a Absatz 

1 Satz 2, 113 Absatz 3 Satz 3 AktG dargestellt: 

 

„Das Vergütungssystem ist einfach, klar und verständlich ausgestaltet. Die 

Aufsichtsratsmitglieder erhalten die in der Satzung festgelegte Festvergütung. Der 

Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Dreifache, sein Stellvertreter das Doppelte dieser 

Vergütung. Für die Mitgliedschaft in Ausschüssen wird eine zusätzliche Vergütung 

gewährt. Darüber hinaus erhalten die Aufsichtsratsmitglieder für die Teilnahme an 

Sitzungen ein in der Satzung festgelegtes Sitzungsgeld. Die Aufsichtsratsmitglieder 
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werden gemäß der Satzung in die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung der 

Gesellschaft einbezogen.  

 

Der Aufsichtsrat ist anders als der Vorstand nicht operativ tätig und trifft keine 

Entscheidungen zur Geschäftsstrategie. Vielmehr leistet der Aufsichtsrat durch seine 

Überwachungstätigkeit einen Beitrag zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft 

(§ 87a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 AktG).  

 

Die Gewährung einer reinen Festvergütung ohne variable Bestandteile hat sich bewährt 

und entspricht der gängigen Praxis in anderen börsennotierten Gesellschaften. 

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass eine reine Festvergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder am besten geeignet ist, der unabhängig vom 

Unternehmenserfolg zu erfüllenden Kontrollfunktion des Aufsichtsrats Rechnung zu 

tragen. Die Vergütung des Aufsichtsrats enthält daher keine variablen 

Vergütungsbestandteile (§ 87a Absatz 1 Satz 2 Nummern 3, 4 und 6 AktG) und auch 

keine aktienbasierten Bestandteile (§ 87a Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 AktG).  

 

Die Vergütung und das Sitzungsgeld sind gemäß § 15 Absatz 6 der Satzung jeweils 

zum Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. Es bestehen folglich keine Aufschubzeiten für 

die Auszahlung von Vergütungsbestandteilen (§ 87a Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 AktG). 

 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist abschließend in der Satzung geregelt; 

Nebenvereinbarungen bestehen nicht. Die Vergütung ist an die Dauer der Bestellung 

gekoppelt. Zusagen von Entlassungsentschädigungen, Ruhegehalts- und 

Vorruhestandsregelungen bestehen nicht (§ 87a Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 AktG).  

 

Sowohl die Anteilseignervertreter als auch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 

erhalten die gleiche Vergütung. Die Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der 

Arbeitnehmer waren und sind für das Vergütungssystem des Aufsichtsrats ohne 

Bedeutung (§ 87a Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 AktG).  

  

 Das Vergütungssystem des Aufsichtsrats (§ 87a Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 AktG) wird 

von der Hauptversammlung auf Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats 



 

 
 

 

beschlossen. Die Vergütung ist in der Satzung der Gesellschaft geregelt. In 

regelmäßigen Abständen, spätestens alle vier Jahre, nehmen Vorstand und Aufsichtsrat 

eine Überprüfung vor, ob die Höhe und Zusammensetzung der Vergütung noch 

marktgerecht sind. Da die Vergütung in der Satzung geregelt ist, ist bei Änderung des 

Vergütungssystems zugleich eine Satzungsänderung erforderlich.“ 

  

An der dargestellten Grundstruktur des Vergütungssystems soll sich nichts ändern. Die 

vorgeschlagenen Änderungen betreffen lediglich die Höhe der Festvergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder sowie die Höhe der zusätzlichen Vergütung für die 

Mitgliedschaft in Ausschüssen. Die Grundvergütung nach § 15 Absatz 1 der Satzung 

soll sich dabei von Euro 80.000,00 auf Euro 90.000,00 und damit um 12,5% erhöhen. 

Die Grundvergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Stellvertreters soll 

unverändert das Dreifache (Aufsichtsratsvorsitzender) bzw. das Doppelte 

(Stellvertreter) dieser Grundvergütung betragen und erhöht sich entsprechend ebenfalls 

um 12,5%. Die Vergütung für die Mitgliedschaft in einem mehrmals im Jahr tagenden 

Ausschuss nach § 15 Absatz 2 der Satzung soll von Euro 30.000,00 auf Euro 33.000,00 

und damit um 10% erhöht werden. Die Vergütung des Ausschussvorsitzenden soll 

unverändert das Doppelte dieser Vergütung betragen und erhöht sich entsprechend 

ebenfalls um 10%. Die aktuell geltende Vergütung des Aufsichtsrats ist abgesehen von 

einer Vereinheitlichung der Ausschussvergütungen seit 2016, also seit neun Jahren, 

unverändert geblieben. Die Vergütung wurde nun zuletzt Ende 2024 überprüft. Diese 

Überprüfung hat ergeben, dass die aktuelle Vergütung den Anforderungen nicht mehr 

gerecht wird, die an ein Aufsichtsratsmitglied im Finanzdienstleistungssektor gestellt 

werden. Daher soll die Vergütung moderat erhöht werden. 

 

Die außerdem vorgeschlagene Änderung in § 15 Absatz 9 der Satzung hält schließlich 

fest, dass die satzungsmäßige Vergütung mit den geänderten Absätzen 1 und 2 ab dem 

1. Januar 2026 gelten soll. 

 

Die unter lit. a) vorgeschlagene Beschlussfassung soll somit der Billigung der 

geänderten Aufsichtsratsvergütung gemäß § 113 Absatz 3 AktG dienen, deren 

Änderungen durch die unter lit. b) vorgeschlagene Beschlussfassung über die 

entsprechende Satzungsänderung umgesetzt werden sollen. 



 

 
 

 

 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

 

a) Das in der Einberufung zu dieser Hauptversammlung dargestellte System zur 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, das in § 15 der Satzung geregelt ist, wird – 

einschließlich der Neufassung der Absätze 1, 2 und 9 des § 15 der Satzung – 

beschlossen. 

 

b) Die Absätze 1, 2 und 9 des § 15 der Satzung werden wie folgt neu gefasst: 

 

 „(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche Vergütung in Höhe 

von Euro 90.000,00. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Dreifache, sein 

Stellvertreter das Doppelte dieser Vergütung. 

 

„(2) Für die Mitgliedschaft in einem Aufsichtsratsausschuss, der mehrmals im 

Kalenderjahr tagt, erhalten die Ausschussmitglieder zusätzlich eine Vergütung von 

jährlich Euro 33.000,00. Der Ausschussvorsitzende erhält jeweils das Doppelte dieser 

Beträge.“ 

 

„(9) Die vorstehenden Regelungen sind erstmals für das am 1. Januar 2026 

beginnende Geschäftsjahr anwendbar und ersetzen ab diesem Zeitpunkt die bisherige 

Satzungsregelung.“ 

 

c) Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsänderungen unter lit. b) so zur 

Eintragung in das Handelsregister anzumelden, dass die Eintragung nicht vor dem 

1. Januar 2026 vorgenommen wird.  

 

Frankfurt am Main, im Mai 2025 

 

COMMERZBANK 

Aktiengesellschaft 




